
Bericht über die Sitzung des Gemeinderates Vierherrenborn am 16.11.2015 

 

Annahme von Spenden 

Der Gemeinderat beschloss nachfolgende Spenden anzunehmen: 

Einzahler Betrag Verwendungszweck 

RWE Aktion Vor Ort 2.100 € Spielplatz 

Stefan Olinger 125 € Sanierung Spielplatz 

Jan Reinhardt 100 € Sanierung Spielplatz 

Jacques Kunkels 200 € Martinsbrezel 

Anonym 600 € Bürgerhaus 

Anonym 601 € Bürgerhaus 

Anonym 602 € Bürgerhaus 

Friedel Leinen, Irsch 50 € Bürgerhaus 

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011  

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2011 

Der Gemeinderat hat am 30.10.2015 die Jahresrechnung 2011 geprüft. 

Der Gemeinderat nahm zur Kenntnis, dass die Prüfung des Jahresabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2011 am 30.10.2015 ohne Beanstandungen erfolgt ist. Der Jahresabschluss 

2011 wird mit einer Bilanzsumme von 2.243.199,47 € und einem ausgewiesenen Fehlbetrag 

von 84.256,87 € festgestellt.  

Beschlussfassung: einstimmig. 

Beschlussfassung über die Abdeckung des ausgewiesenen Fehlbetrages 

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 84.256,87 € ist gem. § 

18 GemHVO vorzutragen. 

Entscheidung über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 GemO 

Aufgrund der Prüfung und den Feststellungen zum Jahresabschluss 2011 wurde auf Antrag 

des Vorsitzenden Josef Maier, dem ehemaligen Bürgermeister Werner Angsten, ehemaligen 

Ortsbürgermeister Franz Mersch und den Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2011 

Entlastung gemäß § 114 Abs. 1 GemO erteilt.  

Beschlussfassung: einstimmig 

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012  

Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012 

Der Gemeinderat hat am 30.10.2015 die Jahresrechnung 2012 geprüft. 

Der Gemeinderat nahm zur Kenntnis, dass die Prüfung des Jahresabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2012 am 30.10.2015 ohne Beanstandungen erfolgt ist. Der Jahresabschluss 

2012 wird mit einer Bilanzsumme von 2.150.573,67 € und einem ausgewiesenen Fehlbetrag 

von 79.717,56 € festgestellt.  

Beschlussfassung: einstimmig . 

Beschlussfassung über die Abdeckung des ausgewiesenen Fehlbetrages 

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 79.717.56 € ist gem. § 

18 GemHVO vorzutragen. 

Entscheidung über die Entlastung gem. § 114 Abs. 1 GemO 

Aufgrund der Prüfung und den Feststellungen zum Jahresabschluss 2012 wurde auf Antrag 

des Vorsitzenden Josef Maier, dem ehemaligen Bürgermeister, ehemaligen 

Ortsbürgermeister und den Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2012 Entlastung gemäß § 

114 Abs. 1 GemO erteilt.  

Beschlussfassung: einstimmig 

 

  



Beratung und Beschlussfassung zum Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Saarburg; Stellungnahme der Ortsgemeinde Vierherrenborn 

Der Vorsitzende informierte die Ratsmitglieder, dass die Stellungnahme zur anstehenden 

Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Standorten für Windkraftanlagen 

an die VG Saarburg erfolgt ist. Der Gemeinderat stimmte der vorgetragenen Stellungnahme 

in allen Punkten zu. 

Ferner verwies der Ortsbürgermeister darauf, dass er bezüglich dieser Angelegenheit mit der 

Archäologin Simone Martini aus Greimerath Rücksprache gehalten habe. Frau Martini 

verwies dabei auf einen zusätzlichen wichtigen Argumentationspunkt (Tourismus: hier 

Verlängerung des touristischen Wanderwegs „Straße der Römer“), der noch in die 

Stellungnahme aufgenommen werden könnte. Der Gemeinderat einigte sich darauf, den 

vorgebrachten, zusätzlichen Argumentationspunkt trotz verstrichener Frist an die VG 

Saarburg nachzureichen. 

Strombeschaffung für die Straßenbeleuchtung der Ortsgemeinde Vierherrenborn; 

hier: Beteiligung an einer möglichen Bündelausschreibung durch den Gemeinde- und 

Städtebund bzw. Verlängerung des aktuellen Stromlieferungsvertrages mit der RWE 

bis zum 31.12.2018 

Gemäß dem mittlerweile endverhandelten Straßenbeleuchtungsvertrag mit dem RWE sind 

die Gemeinden ab dem 01.01.2017 berechtigt, die erforderliche Energie für die 

Straßenbeleuchtung selbst zu beschaffen. 

Im Jahr 2012 wurde durch den Gemeinde- und Städtebund für die allgemeine 

Strombeschaffung die 3. Bündelausschreibung durchgeführt. Die daraus resultierenden 

Verträge gelten bis zum 31.12.2016, mit der Option einer Verlängerung von 2 Jahren bis 

zum 31.12.2018. Im Falle einer Verlängerung wäre die Einbindung der Stromlieferung für die 

Straßenbeleuchtung möglich. Ob von Seiten des Gemeinde- und Städtebundes den 

Gemeinden die Verlängerung vorgeschlagen wird bzw. für die Lieferung ab dem 01.01.2017 

eine 4. Bündelausschreibung angeboten wird, entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt. 

Von der Verwaltung wurde daher vorgeschlagen, sollte vom Gemeinde- und Städtebund 

keine Bündelausschreibung initiiert werden, die bestehenden Stromlieferverträge 

einschließlich der Stromversorgung für die Straßenbeleuchtung bis zum 31.12.2018 zu 

verlängern.  

Der Rat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu. 

 

  



Kindergarten Zerf; 

hier: Beschluss über die Kostenbeteiligung an den Sanierungsmaßnahmen 2013/2014 

Der Vorsitzende informierte den Rat über dem derzeitigen Stand hinsichtlich der 

Kostenbeteiligung an der Sanierungsmaßnahme in der Kita Zerf. Er erklärte dazu, dass ein 

weiterer Besprechungstermin am 27.08.2015 mit den Ortsbürgermeistern aus Baldringen, 

Hentern, Paschel, Schömerich, Vierherrenborn und Zerf in der VGV stattgefunden hat. 

Rückblickend wurden bei dieser Sanierungsmaßnahme die Wasserleitungen, der 

Waschraum sowie die Bodenbeläge und Decken zur Verbesserung der Raumakustik 

erneuert. Zum damaligen Zeitpunkt (2013) wurden die vorläufigen Kosten auf insgesamt 

174.000 € festgelegt. Hierzu sprachen sich die Ortsbürgermeister der umliegenden 

Gemeinden dazu aus, ausgehend von einer Maximalgrenze der Kosten in Höhe von 140.000 

€ abzüglich der Kreisförderung, demnach 100.800 € zu 1/3 mitzutragen, sofern alle 

Ortsgemeinden sich beteiligen. Die Maßnahme ist nun fertiggestellt. Die Kosten werden sich 

voraussichtlich auf 151.800 € anstelle der angesetzten 174.000 € belaufen. Demnach wurde 

eine enorme Kostenersparnis von rd. 22.200 € erreicht. Der Vorsitzende erklärt, dass 

nunmehr zusätzlich eine neue Garderobe beschafft sowie der Einbau einer Küchenzeile 

veranlasst wurde, so dass noch ca. 15.000 € an Kosten hinzukommen, demnach 166.800 € 

verbleiben. Abzüglich der Kreisförderung in Höhe von ca. 46.700 € verbleiben noch 120.100 

€ an ungedeckten Kosten. 

Da die Maßnahme trotz zusätzlicher Anschaffungen günstiger als vormals angesetzt, 

abgewickelt werden konnte, haben sich die Ortsbürgermeister in dieser Besprechung 

dahingehend ausgesprochen, dass man sich mit 1/3 an den ungedeckten Kosten, demnach 

ausgehend von 120.100 € anstelle der damals festgelegten Höchstgrenze von 100.800 

€beteiligen sollte. 

Die übrigen Gemeinden haben sich bereits für eine Beteiligung ausgesprochen. 

Der Gemeinderat Vierherrenborn beschloss sodann, sich zu 1/3 an den ungedeckten Kosten 

der Sanierungsmaßnahme 2013/2014, demnach ausgehend von 120.100 € gemäß 

Kostenaufteilung nach der Einwohnerzahl vom 01.07.2013 in Höhe von max.6.532,32 € zu 

beteiligen, sofern die übrigen Ortsgemeinden sich ebenfalls an den Kosten für die 

Sanierungsmaßnahme beteiligen werden. 

Vereinsfördermittel 2015 

Der Gemeinderat beschloss, die Vereinsfördermittel 2015 wie folgt auszuzahlen: 

Freiwillige Feuerwehr 100 € 

Gruppe „Q-Angels“ 200 € 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2015 - 2019 

Der Gemeinderat fasste den Beschluss für nachfolgende Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen für den Planungszeitraum 2015 bis 2019: 

Bezeichnung der Maßnahme 2015 2016 2017 2018 2019 

Erneuerung / Ausbau von Wirtschaftswegen 6.000 € 5.000 € 40.000 € 5.000 € 

Finanzierungsanteil Sanierung 2011/2012 Kiga Zerf 2.300 € 

Finanzierungsanteil Sanierung 2013/2014 Kiga Zerf 7.000 € 

Friedhof 2.000 € 

 

  



Mitteilungen und Verschiedenes 

a) Der Vorsitzende teilte mit, dass eine Bauabnahme mit der RWE am Wiltinger Weg 

stattgefunden hat. Die Maßnahme gilt nun als abgeschlossen. 

b) Der Winterdienst wird in der kommenden Saison von den gleichen Unternehmern 

ausgeführt. 

c) Der Vorsitzende informierte, über ein Schreiben der Kreisverwaltung über eine 

Rahmenvereinbarung des Landes Rheinland-Pfalz zum Tätigkeitsausschluss einschlägig 

vorbestrafter Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe mittels eines erweiterten 

Führungszeugnisses. 

Der Gemeinderat Vierherrenborn fasste den Beschluss der Rahmenvereinbarung 

beizutreten. 

d) Der Vorsitzende erläuterte, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger die 

Freischneidearbeiten/Heckenrückschnitt innerhalb der Ortslage durchgeführt haben. An 

manchen Stellen sind noch Arbeiten zu erledigen. 

e) Ortsbürgermeister Maier bedankte sich für die Durchführung des Martinszuges und für die 

Sach- und Geldspenden. 

f) Der „alte“ Rutschturm konnte zum Preis von 130 € an den Höchstbietenden verkauft 

werden. Hier galt der Dank Allen, die mitgeboten haben. 

g) Es hat ein Ortstermin mit der Deutschen Telekom in der Ortslage stattgefunden. Aufgrund 

der zu niedrigen Freileitungen im Bereich „Neunhäuserstraße“ und der Straße „Zur Dürreich“ 

kommt es immer wieder zu Beschädigungen an den Freileitungen durch land- und 

forstwirtschaftliche Fahrzeuge und Zulieferer. Daher sollen die Freileitungen in der Höhe 

angepasst werden. In diesem Zusammenhang teilte der Vorsitzende mit, dass eine 

Fördervoranfrage zur Verbesserung der Breitbandversorgung in der Ortsgemeinde gestellt 

wurde. 

h) Die Reparatur der Heizung im Bürgerhaus wurde erst 3 Wochen nach Anfrage im Rahmen 

der Gewährleistung durchgeführt. Dadurch wurde der Gemeinderaum während der Nutzung 

durch die Frauengemeinschaft nicht wie gewohnt warm geheizt. 

i) Der Vorsitzende trug ein Schreiben/einen Zwischenbericht der VG Konz vor, wonach über 

das Verfahren der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes zum Thema der 

Windkraftentwicklung der VG Konz informiert wird. 

j) Im Rahmen der Kinderkulturtage 2015 wurde seitens der VGV angefragt, ob die 

Ortsgemeinde VHB sich mit einem Zuschuss an der Veranstaltung beteiligen möchte. Der 

Ortsbürgermeister stimmte zu, dass sich die Ortsgemeinde mit 25 € an den Kikuta beteiligen 

wird. 

k) Der Ortsbürgermeister trug einen Aktenvermerk hinsichtlich des 

Flurbereinigungsverfahrens der Ortsgemeinde Vierherrenborn vor. Die Herren Heinen und 

Pick, DLR waren dazu in der Ortsgemeinde und haben mögliche Potentialflächen vor Ort 

begutachtet. Das weitere Vorgehen wird nun abgewartet. 

Nach den Mitteilungen bedankte sich der Vorsitzende bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

die im ganzen Jahr für die Ortsgemeinde tätig waren, bei der Verwaltung, der Freiwilligen 

Feuerwehr Vierherrenborn, besonders für ihren Einsatz bei der Baumaßnahme der 

Kläranlage, sowie bei dem Gemeinderat für den reibungslosen Ablauf sowie die erfolgreiche 

Zusammenarbeit und wünschte zum Abschluss frohe Feiertage und ein gesundes neues 

Jahr. 

Im nichtöffentlichen Sitzungsteil wurde über eine Bauantragsangelegenheit, 

Grundstücksangelegenheiten, Vergabeangelegenheiten und Vertragsangelegenheiten 

beraten und entsprechende Beschlüsse gefasst. 


